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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Sorgeberechtigte, 
 
wie Sie aus den Medienberichten sicherlich bereits wissen, wird in den Schulen ab der kommenden 
Woche nur noch einmal getestet, und zwar immer montags. Gerade in Zeiten stark steigender 
Inzidenzen ist die Testung ein ganz wichtiger Baustein bei der Vermeidung von Infektions-Hotspots in 
Schulen zur Aufrechterhaltung eines weitgehend uneingeschränkten Unterrichtes. Das bedingt, dass in 
jedem Fall sichergestellt wird, dass sich jede/r SchülerIn einmal in der Woche auch tatsächlich selbst 
testet. 

Um dies zu gewährleisten, gelten ab Montag, 08.11.2021 die nachfolgend erläuterten Regelungen. 

1. Jede/r SchülerIn steht in der Verantwortung, den Unterricht in einer Woche erst dann aufzunehmen, 
wenn er/sie den obligatorischen Selbsttest durchgeführt hat. Die Testung findet immer montags in 
der ersten Schulstunde der jeweiligen Klasse statt. 

2. Wer in dieser Stunde nicht anwesend ist, muss sich vor dem erstmaligen Erscheinen im Unterricht 
(egal, ob später am Montag oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt der Woche) im Sekretariat 
melden und dort einen Selbsttest durchführen. Ist dieser negativ, so erhält er/sie eine Bestätigung 
über das negative Testergebnis und kann damit in die Klasse gehen. Die Lehrkraft erhält die 
Bestätigung und trägt dies in die Klassenliste ein, sodass dem Schulbesuch für den Rest der 
Schulwoche nichts mehr im Wege steht. 
Der Klarstellung halber sei noch einmal erwähnt, dass ein Umgehen dieser Vorgaben, d.h. das 
Erscheinen ohne negativen Selbsttest im Unterricht, einen groben Verstoß gegen die Corona-
Regelungen darstellt und in Anbetracht deren großer Bedeutung drastische disziplinarische 
Konsequenzen nach sich ziehen wird. 

Das Sekretariat ist ab 7:30 Uhr besetzt. 

Vollständig geimpfte Personen (beginnend 2 Wochen nach der zweiten Impfung) sowie Genesene sind 
bei Vorlage eines schriftlichen Nachweises (soweit noch nicht erfolgt bitte im Sekretariat dokumentieren 
lassen) von der Testpflicht ausgenommen. 

Darüber hinaus haben alle Regelungen des Hygieneplans weiterhin Bestand. Es gilt weiterhin die 
Masken- und Abstandspflicht im gesamten Gebäude bis zum Erreichen des Sitzplatzes im 
Klassenzimmer; regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren bleiben ebenfalls wichtige 
Bestandteile der Maßnahmen. 

Bitte helfen Sie alle durch Ihr umsichtiges Verhalten mit, dass wir weiterhin ohne Ansteckungen - 
insbesondere in der Schule - bleiben und es nicht zu einer Verschärfung der Maßnahmen kommen 
muss. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße 

Die Schulleitung 


